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Hacheneyer Str. 177, 44265 Dortmund, Telefon: 0231-50285-41/44, Telefax: 0231-50285-78, paul-ehrlich-berufskolleg@stadtdo.de, www.pebk.de 
 
Sie können mit uns sprechen: montags bis donnerstags 7:30 Uhr – 13:00 Uhr / 13:30 Uhr – 15:30 Uhr, freitags 7:30 Uhr – 13:30 Uhr 
Sie erreichen uns: mit der Stadtbahnlinie U49 und den Buslinien 438, 441, 443 und 447 
 mit dem Pkw über die B 54, Abfahrt Hacheney 

 
 

Schulbeginn: Mittwoch, 27. August 2025 

Raum: C105 

Uhrzeit: 8.00 Uhr  

Mitzubringende Unterlagen: • Nachweis über den zuletzt erlangten Schulabschluss im Ori-
ginal und in Kopie 

• ggf. Nachweis der Sprachprüfung in der Amtssprache Ihres 
Herkunftslandes 

• Das Informationsschreiben für alle Schüler*innen des 
Bildungsganges „Staatlich geprüfte Kosmetikerin/Staatlich 
geprüfter Kosmetiker gemäß BKAZVO“ 

• Bescheinigung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter- 
suchung (nur Minderjährige)  

• Papier und Schreibzeug  

Hinweise zum Praktikum: Das Praktikum findet i.d.R. vom 01.08.2025 bis 31.07.2028 
statt. Bei allgemeiner Hochschulreife oder Fachhochschulreife 
kann das Praktikum verkürzt werden. 
Die Praktikumsstelle ist selbst zu suchen und die ausge-
füllte Praktikumsvereinbarung bis spätestens 01.06.2025 
abzugeben. 
Im ersten Ausbildungsjahr ist der Betriebspraktikumstag wäh-
rend der Schulzeit mittwochs. In den Schulferien findet das 
Praktikum täglich statt. 

Ausbildungsförderung/BAföG: Der Bildungsgang ist BAföG-berechtigt. 
Bitte wenden Sie sich an das zuständige Amt für Ausbildungs-
förderung und bringen Sie ggf. das Antragsformular mit. 

Sonstiges: Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie Anspruch auf 
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). 
Informationen finden auf den Internetseiten der Stadt Dort-
mund oder Ihrer zuständigen Stadt (Antrag auf Leistungen aus 
dem Vermittlungsbudget (VB) für Arbeitsmittel/Arbeitsklei-
dung). 
Berücksichtigen Sie, dass der Antrag unbedingt vor dem Be-
ginn der Ausbildung gestellt werden muss. Für weitere Infor-
mationen stehen Ihnen die Mitarbeiter*innen unserer Schulso-
zialarbeit zur Verfügung.  

 


